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1. Planungsanlass 
 

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung am 31.08.2023 die Aufstellung der 2. Än-

derung des Bebauungsplanes Nr. 53b „nördlich Meteler Stiege – östlicher Teil“ gemäß 

§ 1 (8) Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

 

Anlass der Bauleitplanung ist insbesondere das Vorhaben der im Gewerbegebiet „Sonnen-

schein“ ansässigen Firma Dönnebrink GmbH zur Erweiterung der Firmenaktivitäten eine Bau-

schutt-Recyclinganlage auf dem Grundstück Dornierstraße 14 zu betreiben. Da die Tätigkeiten 

des Garten- und Landschaftsbauunternehmens vorwiegend außerhalb des Betriebsgeländes 

auf den Baustellen der Auftraggeber erfolgen, soll der anfallende Bauschutt zunächst auf der 

Fläche des ehemaligen Wertstoffhofes gesammelt und bei Erreichen einer Mindestmenge an 

wenigen Tagen des Jahres (<10 Tage) gebrochen werden. Da der seit dem 31.03.1998 rechts-

verbindliche Bebauungsplan Nr. 53b „nördlich Meteler Stiege – östlicher Teil“ die Abstands-

klassen I-VI ausschließt, die Bauschutt-Recyclinganlage allerdings der Klasse V zuzuordnen 

ist, fehlt die Grundlage für eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung. Nach Vorgesprä-

chen mit der Immissionsschutzbehörde des Kreises Steinfurt ist für die Genehmigungsfähig-

keit des Bauvorhabens und zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

eine Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 1 (3) BauGB erforderlich. 

In diesem Zusammenhang sind für die Fläche des ehemaligen Wertstoffhofes (Flurstück 456, 

480, Flur 43, Gemarkung Burgsteinfurt) die Abstandsklassen I-V auszuschließen und aus-

nahmsweise die Betriebsarten der nächst niedrigeren Abstandsklasse (V) zu zulassen, wenn 

im Einzelfall nachgewiesen werden kann, dass der Immissionsschutz gesichert ist. In diesem 

Zusammenhang bietet es sich gleichzeitig an, weitere Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 53b 

zu bereinigen bzw. dem tatsächlichen Bestand anzupassen. Die Dornierstraße wurde bei-

spielsweise in der Örtlichkeit anders gebaut als ursprünglich im Bebauungsplan vorgesehen. 

Die in diesem Zusammenhang festgesetzten Verkehrs- und begleitenden Grünflächen sowie 

die Baugrenzen sind entsprechend den ebenso in Teilbereichen neu festzusetzenden Geh-, 

Fahr- und Leitungsrechten für Ver- bzw. Entsorgungsleitungen anzupassen. 

 

Bei der Bauleitplanung werden insbesondere die Belange der Wirtschaft sowie die Erhaltung, 

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 (6) Nr. 8a, c BauGB) berücksichtigt. Mit In-

krafttreten dieser Bauleitplanung werden die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 

überlagert und damit rechtsunwirksam. 

 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im nordwestlichen Sied-

lungsbereich des Ortsteils Burgsteinfurt in dem sich dort befindlichen Gewerbegebiet „Son-

nenschein“ zwischen Dieselstraße im Norden und Westen, Eisenbahnlinie Münster - En-

schede im Osten und Meteler Stiege im Süden und ist auf dem Deckblatt der Begründung 

dargestellt. Er ist identisch mit dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 53b und umfasst in der Ge-

markung Burgsteinfurt, Flur 42 die Flurstücke 4, 7, 8, 9 (tlw.), 229, 232, 241 (tlw.), 242 (tlw.), 

246, 254, 256, 264, 266, 272, 273, 274, 283, 284, 288, 290, 291, 292, 293 (tlw.), 294 sowie in 

der Flur 43 die Flurstücke 94 (tlw.), 322, 323, 388 (tlw.), 404, 406, 419, 423, 424, 426, 446, 

450 (tlw.), 455, 456, 457, 459, 460, 471, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487 zu einer Größe von 

etwa 68.880 m².  
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3. Einordnung in übergeordnete Planungen 
 

3.1. Regional- und Landesplanung 

 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Der 

Regionalplan Münsterland legt für den Regierungsbezirk Münster die räumlichen und struktu-

rellen Entwicklungen als raumplanerisches Gesamtkonzept fest. Er koordiniert die unter-

schiedlichen Flächenansprüche an den Raum und gibt als Planungsgrundlage Rahmenbedin-

gungen für die Flächennutzungspläne vor. 

 

Im seit dem 27.06.2014 wirksamen Regionalplan Münsterland ist der Planbereich großflächig 

als „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)“ sowie die Dieselstraße als 

„sonstige regionalplanerisch bedeutsame Straßen“ festgelegt. Damit entspricht die beabsich-

tigte Planung den Zielen der Raumordnung. 

 

Zu den Vorgaben der Regional- und Landesplanung gehört auch der länderübergreifende Bun-

desraumordnungsplan Hochwasserschutz (BRPH), der am 01.09.2021 in Kraft getreten ist. 

Der Bundesraumordnungsplan zum Hochwasserschutz soll das Wasserrecht unterstützen und 

ergänzen und dient dazu den Hochwasserschutz zu verbessern. 

Für die Steinfurter Aa wurde vom Beginn der Ausuferung bis zur Mündung in die Vechte mit 

ordnungsbehördlicher Verordnung vom 14.01.2004 durch die Bezirksregierung Münster das 

Überschwemmungsgebiet neu festgesetzt. Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet 

„Steinfurter Aa“ beginnt etwa 950 m Luftlinie östlich des Plangebietes. Hochwassergefahren- 

bzw. -risikokarten beinhalten keine Darstellungen für den Geltungsbereich, sodass besondere 

Festlegungen zum Hochwasserrisikomanagement entbehrlich sind (Ziel I.1.1). 

Die Starkregenhinweiskarte für Nordrhein-Westfalen zeigt bei extremen Starkregen (90 mm/h) 

für das Plangebiet Überflutungen bis ca. 0,80 m auf. Im Zuge von Grundstückserschließungen 

können Geländeangleichungen vorgenommen werden, sodass den Überflutungen und etwai-

gen Sach- und Personenschäden vorgebeugt werden kann. Besondere Festlegungen zum 

Klimawandel und zur Klimaanpassung sind daher auf Ebene des Bebauungsplanes entbehr-

lich und Schutzmaßnahmen im Zuge einer konkreten Grundstückserschließung im nachgela-

gerten Baugenehmigungsverfahren zu beachten (Ziel I.2.1). 

 

3.2.  Flächennutzungsplan 

 

Der Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan stellt gemäß § 5 (1) BauGB für 

das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende 

Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen in den Grundzügen dar. 

 

Im seit dem 20.03.2000 wirksamen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Steinfurt ist der Plan-

bereich großflächig als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt. Im Norden befindet sich ein 

„Pumpwerk“. In Südost-Nordwest Richtung quert als überlagernde Darstellung eine „Richt-

funktrasse mit Schutzstreifen“ (255 300 / 001) das Plangebiet. 

Die Planungsabsichten (insbesondere „Gewerbegebiete“) korrespondieren mit den Vorgaben 

des Flächennutzungsplanes. Die Übereinstimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher 

Bauleitplanung ist gemäß § 8 (2) Nr. 1 BauGB gewährleistet, sodass die geordnete städtebau-

liche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Zur Umsetzung der Planung ist keine Änderung 

des Flächennutzungsplanes erforderlich.  
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4. Bestandssituation und angrenzende Nutzungen 
 

Der Planänderungsbereich befindet sich im nordwestlichen Siedlungsbereich des Ortsteils 

Burgsteinfurt innerhalb des Gewerbegebietes „Sonnenschein“. Er wird auf der Südseite von 

der Meteler Stiege begrenzt, während die zum Teil in Dammlage verlaufende Dieselstraße und 

die Bahnlinie Münster-Enschede kreisbogenförmig die weiteren Grenzen des Bebauungsplans 

markieren. Das nahe Umfeld wird entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungspla-

nes und den Festsetzungen angrenzender Bebauungspläne vorrangig gewerblich genutzt. 

Nordwestlich befindet sich hinter der Dieselstraße ein großes Regenrückhaltebecken sowie 

der Übergang zum planungsrechtlichen und vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Außen-

bereich. Südlich entlang der Straße „Schlatkamp“ befindet sich in einer isolierten Lage eine 

wohnbauliche Nutzung, um die das Gewerbegebiet „Sonnenschein“ historisch gewachsen ist. 

 

Das Plangebiet selbst ist im seit dem 31.03.1998 rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 53b 

„nördlich Meteler Stiege – östlicher Teil“ überwiegend als Gewerbegebiet ausgewiesen, wel-

ches zur Wahrung des Immissionsschutzes für das Allgemeine Wohngebiet im Bereich des 

Schlatkamps durch Anwendung der Abstandsliste 1977 gegliedert und über eine Ringstraße 

zur Meteler Stiege erschlossen ist. Hier haben sich zwischenzeitlich unter anderem Betriebe 

in den Richtungen Garten- und Landschaftsbau, Photovoltaik, Logistik, Gesundheitswesen, 

Bauwesen und Bodenbeschichtung angesiedelt. Große, noch unbebaute Flächen werden der-

zeit auch als Lagerfläche für Kabeltrommeln (Glasfaserausbau) genutzt, sodass ein hoher Ver-

dichtungsgrad mit nur wenigen natürlichen Strukturen an den Plangebietsrändern entlang der 

Verkehrsinfrastrukturen vorhanden ist. Die Flächen der Pumpstation „Ossenbach“ im Norden, 

Dieselstraße 6a, und der Trafostation „Meteler Stiege“ im Süden, Flur 42 / Flurstück 4, sind als 

„Flächen für Versorgungsanlagen“ mit entsprechender Zweckbestimmung festgesetzt. Inner-

halb des Plangebietes befinden sich einige wenige Wohnhäuser, die seinerzeit bereits durch 

den Ursprungsbebauungsplan überplant und in das Gewerbegebiet integriert wurden. Eine 

besondere Geländeneigung innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches ist nicht erkennbar. 

Die Dieselstraße befindet sich teilweise zur Überquerung der Eisenbahnlinie Münster-En-

schede in Dammlage außerhalb des Plangebietes. Die Höhen liegen im östlichen Bereich der 

Meteler Stiege bei etwa von 65,28 Meter über Normalhöhennull (NHN) und im Westen bei 

etwa 64,78 m. In Richtung Norden zum Pumpwerk Ossenbach liegen Kanaldeckelhöhen von 

rund 64,00 m vor. Die Querspange der Dornierstraße im zentralen Plangebiet liegt zwischen 

64,59 im Westen und 64,69 m im Osten. 

 

 

5. Planfestsetzungen 
 

5.1. Art der baulichen Nutzung 

 

Die bisherigen Festsetzungen des Ursprungsplanes Nr. 53b zur Art der baulichen Nutzung 

werden weitestgehend übernommen, weshalb innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB insbesondere „Gewerbegebiete“ gemäß § 8 Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) festgesetzt werden. Die zulässigen gewerblichen Nutzungen sind analog zum 

Bestand aus Immissionsschutzgründen für ein verträgliches Nebeneinander mit umliegenden 

schützenswerten (Wohn-)Nutzungen am Schlatkamp nach der Art der Betriebe und Anlagen 

und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gemäß § 1 (4) Nr. 2 BauNVO durch 

die Abstandsliste 2007 eingeschränkt und gliedern sich in die Gewerbegebiete 1-3 (GE 1-3). 
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Unzulässig sind demnach im Gewerbegebiet 1 (GE 1) die in den Abstandsklassen I-VII aufge-

führten Anlagen-/Betriebsarten, im Gewerbegebiet 2 (GE 2) die in den Abstandsklassen I-VI 

aufgeführten Anlagen-/Betriebsarten sowie im Gewerbegebiet 3 (GE 3) die in den Abstands-

klassen I-V aufgeführten Anlagen-/Betriebsarten um hier Planungsrecht für die beabsichtigte 

Bauschutt-Recyclinganlage zu schaffen (s. Anhang). Im Sinne einer größeren Flexibilität soll 

es jedoch Gewerbetreibenden ermöglicht werden, diese Mindestabstände zu unterschreiten, 

wenn sie durch besondere Maßnahmen den notwendigen Immissionsschutz im Einzelfall si-

cherstellen können. Damit werden die Abstandsregelungen angesichts der vorhandenen Rah-

menbedingungen maximal ausgenutzt. Die Realisierung weiterer Abstandsklassen bzw. Be-

triebe mit höheren Anforderungen ist im weiteren Stadtgebiet, z.B. Gewerbegebiet „Sonnen-

schein Süd“, „Wilmsberg – Süd II“), grundsätzlich möglich. Betriebsbereiche gemäß § 3 (5a) 

BImSchG bzw. Anlagen, in denen entsprechende Mengen gefährlicher Stoffe eingesetzt wer-

den und die aufgrund dessen unter den Geltungsbereich der 12. BImSchV (Störfallverordnung) 

fallen, sind aufgrund ihres Konfliktpotenziales insbesondere hinsichtlich der Wohngebäude im 

nahen Umfeld gemäß § 1 (9) i.V.m. § 8 (2) Nr. 1 BauNVO unzulässig. 

 

Sex-Shops und Vorführräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter aus-

gerichtet ist, sowie Bordelle und bordellähnliche Betriebe sind ebenso unzulässig. Vergnü-

gungsstätten sind gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Beide Nutzungen könnten Störungen im Planbereich und dem Umfeld hervorrufen, die zu städ-

tebaulichen Spannungen führen könnten. 

 

Damit die gewerblichen Nutzungen durch Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-

nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO nicht übermäßig 

eingeschränkt werden, ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass diese Ausnahme gemäß 

§ 9 (1) Nr. 6 BauGB nicht Bestandteil des Bebauungsplanes ist. 

 

Darüber hinaus sind Einzelhandelsnutzungen und -läden als Unterart des Begriffs „Gewerbe-

betriebe aller Art“ gemäß § 1 (5) u. (9) BauNVO unzulässig. Städtebauliches Ziel ist es, das 

Gewerbegebiet für gewerbegebietstypische Nutzungen vorzuhalten. Gleichzeitig wird erreicht, 

dass der Einzelhandel nicht am Ortsrand, sondern im Ortskern angeordnet wird. Ausnahms-

weise können Verkaufsstätten zugelassen werden, sofern sie im unmittelbaren Zusammen-

hang mit einem Produktions-/Dienstleistungsbetrieb stehen. Die Verkaufsfläche muss sich 

dem jeweiligen Betrieb deutlich unterordnen und darf in Anlehnung an die Festsetzungen der 

Bebauungspläne Nr. 63 und 63a eine Größe von 200,00 qm nicht überschreiten. Damit wird 

den Grundsätzen des Einzelhandelskonzeptes für die Kreisstadt Steinfurt mit dem sogenann-

ten „Handwerkerprivileg / Annexhandel“ entsprochen. 

 

5.2. Maß der baulichen Nutzung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) BauNVO 

bestimmt durch die Festsetzung der Grundflächenzahl, der Geschossflächenzahl, der Zahl der 

Vollgeschosse sowie der Höhe baulicher Anlagen. Die diesbezüglich getroffenen Festsetzun-

gen orientieren sich am Planungsrecht des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 53b, sodass 

unverändert bei einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer Geschossflächenzahl von 2,0 pla-

nungsrechtlich drei Vollgeschosse zulässig sind. Um eine Einfügung in die nähere bebaute 

Umgebung auch hinsichtlich der Höhenentwicklung zu gewährleisten, wird in Ergänzung eine 
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maximale Gebäudehöhe von 10,00 m festgesetzt. Bezugspunkt für die maximalen Gebäude-

höhe ist gemäß § 18 (1) BauNVO die Oberkante des Rohfußbodens des Erdgeschosses (So-

ckelhöhe). Die maximale Sockelhöhe wird mangels einer besonderen Geländeneigung ein-

deutig und für das Plangebiet einheitlich auf 65,00 Meter über Normalhöhennull (m üNHN) 

festgelegt. Sofern betriebliche Abläufe eines Gewerbebetriebs z.B. für Laderampen o.ä. eine 

davon abweichende Höhe erfordern, kann eine Ausnahme gemäß § 31 (1) BauGB zugelassen 

werden. 

 

5.3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

 

Analog zu den übrigen Gewerbegebieten in Steinfurt und anders als zum Ursprungsplan wird 

die abweichende Bauweise gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m § 22 (4) BauNVO festgesetzt. 

Das heißt, dass gewerbegebietstypische Gebäudelängen von über 50,00 m zulässig sind, je-

doch die seitlichen Grenzabstände nach der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

einzuhalten sind. Durch diese Festsetzung wird den betrieblichen Anforderungen (z.B. Gewer-

behallen o.ä.) Rechnung getragen. 

 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 23 BauNVO 

durch Baugrenzen bestimmt. Im Hinblick auf die Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen wer-

den neben den gesetzlich geforderten Mindestabständen und den vorgesehen privaten Grün-

flächen keine weiteren Beschränkungen vorgenommen, sodass die überwiegenden Grund-

stücksflächen überbaut werden können. Garagen und überdachte Stellplätze gemäß 

§ 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind aufgrund großzügig bemesse-

ner Baugrenzen nur innerhalb dieser festgesetzten überbaubaren Flächen zulässig. 

 

Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der be-

bauten Grundstücke sind in Verbindung mit § 8 (1) der Bauordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (BauO NRW) wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrü-

nen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwen-

dung der Flächen entgegenstehen. 

 

5.4. Gestaltung 

 

Die Kreisstadt Steinfurt ist gemäß § 89 (1) und (2) BauO NRW in Verbindung mit § 9 (4) BauGB 

dazu ermächtigt, im Bebauungsplan durch Festsetzung örtliche Bauvorschriften über die Ge-

staltung baulicher Anlagen aufzunehmen. Um aus städtebaulichen Gründen eine gewisse Ein-

heitlichkeit zumindest bei der Höhenentwicklung der Gebäude zu erreichen, sind die Festset-

zungen zum Maß der baulichen Nutzung ausreichend, sodass auf Vorschriften für die Dach-

form und Dachneigung verzichtet werden kann. Eine Übernahme örtlicher Bauvorschriften ist 

weniger zur Gestaltung der (Haupt-)Gebäude vorgesehen, sondern vielmehr hinsichtlich der 

Zulässigkeit von Werbeanlagen, Einfriedungen und Vorgartengestaltung. 

 

So ist geregelt, dass im Plangebiet Werbeanlagen gemäß § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW nur an 

der Stätte der Leistung zulässig sind. Aufgrund der vorhandenen gewerblichen Nutzung im 

Umfeld des Plangebietes sind bereits zahlreiche Werbeanlagen von ansässigen Firmen vor-

handen. Auch in den angrenzenden Bebauungsplänen ist geregelt, dass nur Werbeanlagen 

an der Stätte der Leistung zulässig sind. Durch zusätzliche Fremdwerbung in diesem Bereich 

wäre eine unzulässige Verunstaltung durch Fremdwerbung zu befürchten. 
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Feste Einfriedungen sind gemäß § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW zu öffentlichen Verkehrsflächen 

hin als sichtoffene Zäune (Maschendraht, Stabgitterzaun, o.ä.) mit einer maximalen Höhe von 

1,80 m oder als Mauer mit einer maximalen Höhe von 1,00 m zulässig. Außenlagerflächen 

dürfen mit sichtoffenen Zäunen bis zu einer Höhe von maximal 2,50 m eingefriedet werden. 

Die Festsetzungen berücksichtigen somit die betrieblichen Erfordernisse, z.B. als Schutz vor 

Diebstahl. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass der auf den angrenzenden Straßen befindliche 

Verkehr nicht beeinträchtigt wird (Sichtbehinderungen u.ä.). 

 

In hohem Maße ortsbildprägend ist in der Regel das optische Nebeneinander von Verkehrs-

raum und privaten (Vor-)Gartenflächen, der Fläche zwischen Straßenbegrenzungslinie und 

vorderer Baugrenze. Um vor diesem Hintergrund aus städtebaulichen Gründen einen mög-

lichst offenen und durchgrünten Raum zu erhalten, sind auch im Gewerbegebiet analog zur 

Ursprungsplanung Vorgärten gemäß § 89 (1) Nr. 5 BauO NRW bis auf den erforderlichen Er-

schließungsanteil (Zufahrten, Zuwegungen zum Eingang) naturnah zu gestalten und mit hei-

mischen, standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 

gleichwertig zu ersetzen. Gesonderte Stellplätze sind in diesen Flächen unzulässig. 

 

5.5. Grünflächen und Anpflanzungen 

 

Die am äußeren Rand des räumlichen Geltungsbereiches die Verkehrsflächen begleitenden 

und vorhandenen Gehölzstrukturen aus Baumreihen und vorgelagerten Hecken werden zur 

Einfassung des Gewerbegebietes als zum Erhalt gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB festgesetzt. 

In den übrigen Randbereichen werden analog zur Ursprungsplanung private Grünflächen mit 

einem Pflanzgebot festgesetzt. So sind hier gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB mehrreihige Pflan-

zungen für eine Hecke aus heimischen, standortgerechten Gehölzen vorzunehmen. Die Ge-

hölze sind mit einem Pflanzabstand in der Reihe und zwischen den Reihen von jeweils 1,0 m 

zu setzen. Während die Bäume 2. Ordnung mit der Pflanzqualität 2xv. Heister, 200, o.B. oder 

vergleichbar in das Zentrum der Fläche zu setzen sind, sind niedrigwüchsige Sträucher (2xv., 

100, o.B. oder vergleichbar) an den Rändern zu pflanzen. Ausfälle sind durch gleichartige und 

gleichwertige Gehölze zu ersetzen. 

 

Zur Auflockerung größtenteils versiegelter Stellplatzanlagen ist gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB 

für je sechs angefangener Stellplätze mindestens ein heimischer, standortgerechter Laub-

baum 1. Ordnung mit der Pflanzqualität Hochstamm 3xv., StU 16/18 zu pflanzen, dauerhaft zu 

erhalten, gegen Anfahren zu schützen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

 

Gründächer haben nicht nur positive Effekte im Hinblick auf die Regenwasserableitung und 

die Niederschlagsspeicherung, sondern auch hinsichtlich des Kleinklimas. Sie binden Staub, 

erwärmen sich auch bei extremen Temperaturen langsamer und verbessern die Luftkühlung 

und die Sauerstoffproduktion. Vor diesem Hintergrund und zur Schaffung weiterer Grünflächen 

im Gewerbegebiet sind Dächer mit einer Neigung < 15° gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB mit 

einer standortgerechten Vegetation zu mindestens 80 % extensiv zu begrünen. Die Stärke der 

Vegetationstragschicht muss im Mittel mindestens 10 cm betragen. Von der Dachbegrünung 

ausgenommen sind verglaste Flächen, technische Aufbauten, Teilflächen zur Gewinnung re-

generativer Energien sowie Dächer von Nebenanlagen und Garagen mit einer Dachfläche 

kleiner gleich 30 qm.  
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6. Verkehrliche Erschließung 
 

Die verkehrliche Erschließung des räumlichen Geltungsbereiches ist über das bestehende öf-

fentliche Straßenverkehrsnetz gewährleistet. Über die im Gewerbegebiet liegende Dornier-

straße als innere Erschließung, die entsprechend ihrer heutigen Parzellierung neu festgesetzt 

wird, die südlich verlaufende Meteler Stiege und die westlich und nördlich verlaufende Diesel-

straße besteht eine kurzwegige Anbindung zum örtlichen und überörtlichen Verkehr und ins-

besondere zur Landesstraße L 510 sowie zur Bundesstraße B 54. Im Zuge der weiteren Er-

schließung erfordern die im Plangebiet liegenden Verkehrsflächen einen Endausbau. Die kon-

krete Ausgestaltung dieser Verkehrsflächen wird auf der Grundlage einer separaten Straßen-

ausbauplanung unter Berücksichtigung der Grundstückserschließungen erfolgen. 

Die erforderlichen Stellplätze für den ruhenden Verkehr sind entsprechend der gesetzlichen 

Vorschriften auf den jeweiligen Grundstücken bereit zu stellen 

 

 

7. Ver- und Entsorgung 
 

Alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen liegen innerhalb der Verkehrsflächen Dor-

nierstraße bzw. Meteler Stiege, sodass eine Anschlussmöglichkeit für etwaige Nutzungen an 

die Infrastruktur (u.a. Trennsystem) gegeben ist. 

 

Die im südlichen Planbereich vorhandene Trafostation der Stadtwerke Steinfurt (Flur 42, Flur-

stück 4) wird ebenso wie das im nördlichen Planbereich vorhandene städtische Abwasser-

pumpwerk Ossenbach (Flur 42, Flurstück 283) durch die Festsetzung einer Fläche für Versor-

gungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ bzw. „Abwasser“ planungsrechtlich ab-

gesichert. Da zum Pumpwerk führende Kanäle teilweise innerhalb der Gewerbegebiete liegen, 

erfolgt zu Unterhaltungszwecken ab Außenkante Kanal die Festsetzung eines 2,0 m breiten 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes zugunsten der Versorgungsträger. Eine Überbauung mit bau-

lichen Anlagen ist zum Schutz und zur Wartung der Kanalinfrastruktur unzulässig. 

 

Das für die Löschwasserversorgung notwendige Wasser soll dem zentralen Trinkwasserver-

sorgungsnetz entnommen werden. Eine Löschwasserversorgung von 96 m³/h für 2 Stunden 

ist sicherzustellen. Gegebenenfalls ist auch eine Entnahme aus dem nordwestlich hinter der 

Dieselstraße gelegenen städtischen Regenrückhaltebecken möglich. Bei den künftigen ge-

werblichen Einrichtungen ist die ausreichende Löschwasserversorgung durch ein Brand-

schutzkonzept u.ä. nachzuweisen. 

 

 

8. Flächenbilanz 
 

Flächennutzung Größe in qm Größe in % 

Gewerbegebiete (GE) 56.365 82 

Straßenverkehrsflächen 8.310 12 

Flächen für Versorgungsanlagen 570 1 

Öffentliche Grünflächen 365 0 

Private Grünflächen 3.270 5 

Gesamt 68.880 100 
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9. Auswirkungen der Planung 
 

9.1. Umweltverträglichkeit / Schutz von Natur und Landschaft 

 

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich am nordwestlichen Siedlungsrand des Stadtteils 

Burgsteinfurt südlich der Dieselstraße innerhalb des Gewerbegebietes „Sonnenschein“. FFH- 

und Vogelschutzgebiete des europäischen Netzes „Natura 2000“ sind ebenso wenig wie ge-

schützte Teile von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 (2) BNatSchG betroffen. 

 

Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB wurden in einem Um-

weltbericht beschrieben und bewertet. Er bildet einen gesonderten Teil der Begründung zum 

Bauleitplan. Da durch die Planung teilweise ursprünglich festgesetzte Kompensationsflächen 

in Anspruch genommen werden, werden Eingriffe in Natur und Landschaft planungsrechtlich 

ermöglicht. Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft zu unterlassen. Aufgrund des nachgefragten Bedarfes an Gewer-

beflächen und zur Ermöglichung einer gewissen städtebaulich gewünschten Innenentwick-

lung, sind die ermöglichten Eingriffe unvermeidbar. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichs-

maßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Planinterne Ausgleichsmaßnahmen sind 

insbesondere mit der randlichen Eingrünung, der Vorgarten-, Dach- sowie der Stellplatzbegrü-

nung vorgesehen. 

 

Darüberhinausgehende Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen werden gemäß § 1a (3) BauGB im Rahmen der Eingriffsregelung ermittelt und be-

schrieben und sind Bestandteil des Umweltberichtes, der einen gesonderten Teil der Begrün-

dung bildet und vor diesem Hintergrund zur öffentlichen Auslegung ergänzt wird.  

 

9.2. FFH-Verträglichkeit 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Bereich „Bagno mit Steinfurter Aa“ (DE-3810-302) als 

Schutzgebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom 

21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen) gemeldet. Dieser Bereich umfasst große Teile der Waldbereiche des Bagnos, Vor-

sundern, Westerbrook und des Buchenberges sowie Teile der Steinfurter Aa und den Bagno 

See. Das Gebiet hat eine Größe von 467 ha. Zudem wurde das FFH-Gebiet „Steinfurter Aa“ 

(DE-3910-301) nachgemeldet (31 ha). Weitere Bereiche auf Steinfurter Stadtgebiet sind nicht 

als FFH- oder Vogelschutzgebiet ausgewiesen. 

 

Der Abstand zwischen dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes und dem nä-

her gelegenen FFH-Gebiet „Bagno mit Steinfurter Aa“ beträgt etwa 1.450 m Luftlinie. Ange-

sichts dieses Abstands, der zwischen Planbereich und Schutzgebiet vorhandenen Bebauung 

und Barrieren sowie der beabsichtigten Planungen, wird nicht von einer Beeinträchtigung der 

Schutzziele und –zwecke des FFH-Gebietes durch die Bauleitplanung ausgegangen.  
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9.3. Artenschutz 

 

Bei der Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen und der damit verbundenen möglichen 

Vorbereitung von Eingriffen in Natur und Landschaft ist zu prüfen, ob gegen artenschutzrecht-

liche Verbotstatbestände des § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verstoßen wird. 

Demnach ist insbesondere das Töten, das Stören sowie die Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten bzw. von Standorten geschützter Pflanzenarten 

verboten. Im Zuge der Bauleitplanung ist diese Prüfung gemäß § 44 (5) BNatSchG für Tierar-

ten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder nach Vogelschutzrichtlinie vorzunehmen. 

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein nahezu vollständig bebautes Gewerbegebiet in 

nordwestlicher Randlange von Burgsteinfurt, welches allseitig von Verkehrsflächen umringt ist. 

Durch die intensive anthropogene und verkehrliche Nutzung des (angrenzenden) Planberei-

ches liegen für das vorhandene Artenspektrum gewisse Vorbelastungen vor. 

 

Im zusammenfassenden Resümee der der Begründung anliegenden Artenschutzvorprüfung 

heißt es hierzu, „dass keine anderen artenschutzrechtlich relevanten Konflikte entstehen könn-

ten, als bereits heute schon. Daher gilt […] grundsätzlich, dass gemäß § 39 Abs. 5 i.V.m. § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG die Entfernung von Bäumen nur in dem Zeitraum zwischen dem 

01. Oktober und dem 28. Februar zulässig ist […]. Befinden sich Bäume während etwaig zu-

künftiger Bauphasen im Einwirkungsbereich […], sind sie während dieser Zeit durch entspre-

chend effektive Schutzeinrichtungen (z.B. Baustellenzaun außerhalb des Traufbereiches) ent-

sprechend vor Beschädigung oder Verlust zu schützen. Sollten […] Nutzungsänderungen im 

östlichen Teil des Planänderungsbereiches, d.h. östlich der Dornierstraße stattfinden, müsste 

aufgrund des dort bestehenden Quartierpotenzials eine weitere artenschutzrechtliche Über-

prüfung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorgenommen werden. Bei Berücksich-

tigung der hier genannten Maßnahmen und Vorgaben (Bauzeitenregelungen, etwaige Schutz-

vorkehrungen, nachträgliche Prüfung bei Nutzungsänderung für den Ostteil des Plangebietes) 

lassen sich artenschutzrechtlich relevante Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wir-

kungsvoll vermeiden. Demzufolge lässt sich abschließend […]  feststellen, dass artenschutz-

rechtliche Konflikte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG nicht eintreten bzw. vermie-

den werden können und damit die Voraussetzungen geschaffen werden, eine aus artenschutz-

rechtlicher Sicht begründete Genehmigungsfähigkeit […] zu erwirken.“ 

 

9.4. Immissionsschutz 

 

Gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauGB sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. In diesem Zusam-

menhang greifen insbesondere die Belange des Immissionsschutzes. 

 

Die Vereinbarkeit der Planung mit umliegenden schützenswerten Nutzungen (hier das Allge-

meine Wohngebiet am Schlatkamp, Bebauungsplan Nr. 10 „Sonnenschein“) wird analog zur 

Ursprungsplanung insbesondere durch die Gliederung der Gewerbegebiete gemäß dem Ab-

standserlass bzw. der Abstandsliste 2007 in ausreichendem Maße Rechnung getragen, so-

dass keine unzumutbaren Immissionen durch gewerbliche Nutzungen zu erwarten sind. Im 

Übrigen verbleibt es bei den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der TA-Lärm, die 

unabhängig von den planungsrechtlichen Festsetzungen Geltung beanspruchen. 
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Der beabsichtigte Betrieb eine gemieteten Bauschutt-Recyclinganlage an wenigen Tagen des 

Jahres (<10 Tage) auf dem Grundstück Dornierstraße 14 wurde schalltechnisch geprüft. In der 

Zusammenfassung des der Begründung anliegenden Prognosegutachtens heißt es hierzu, 

dass „dass die Immissionsrichtwerte und Maximalpegel gemäß TA Lärm für den Betrieb wäh-

rend des Tageszeitraumes eingehalten und unter der Vorgabe der seltenen Ereignisse deut-

lich unterschritten werden. Zusammenfassend ergibt sich die Schlussfolgerung, dass unter 

Berücksichtigung der angesetzten Randbedingungen der vorgesehene Betrieb im Einklang mit 

den Anforderungen an den Schallimmissionsschutz erfolgen kann.“ 

 

Immissionsvorbelastungen bestehen insbesondere durch die das Plangebiet umgebenden 

landwirtschaftlichen Flächen, gewerblichen Nutzungen und Verkehrsflächen. Vorhandene 

landwirtschaftliche Immissionen beeinflussen die Umgebung am nordwestlichen Siedlungs-

rand, wirken allerdings nicht in einem offensichtlich erheblichen Umfang. Erhebliche Beein-

trächtigungen durch gewerbliche Immissionen sind ebenso nicht zu erwarten, da in den vor-

handenen Gewerbegebieten auch die Festsetzung von (unzulässigen) Abstandsklassen er-

folgt. Offensichtliche Konflikte mit verkehrlichen Emissionen bedingt durch die Dieselstraße, 

der Meteler Stiege und der Eisenbahnlinie Münster – Enschede sind angesichts der beabsich-

tigten ausschließlichen gewerblichen Nutzungen analog zum Ursprungsplan nicht erkennbar. 

 

Ein ausreichender Abstand zu den Störfallbetrieben Sauerstoffwerk Steinfurt, Sellen 106 (Luft-

linie ca. 1.250 m) und Möller Chemie, Bürgerkamp 1 (Luftlinie ca. 500 m) ist gegeben. Ange-

sichts dieses Abstands sowie dazwischenliegender Bebauung als Barriere gibt es keinen Ein-

fluss solcher Betriebe auf die Planungen. 

 

9.5. Klimaschutz 

 

Gemäß § 1a (5) BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Kli-

mawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

 

Besondere Maßnahmen auf Ebene des Bebauungsplanes sind mit der Dachbegrünung vor-

gesehen. Gründächer haben nicht nur positive Effekte im Hinblick auf die Regenwasserablei-

tung und die Niederschlagsspeicherung, sondern auch hinsichtlich des Kleinklimas. Sie binden 

Staub, erwärmen sich auch bei extremen Temperaturen langsamer und verbessern die Luft-

kühlung und die Sauerstoffproduktion. Ergänzend ist davon auszugehen, dass bei Neuansied-

lungen auch die künftig ansässigen Betriebe den neuesten Standards der Umwelttechnik ent-

sprechen werden. 

 

Messbar negative Auswirkungen auf die klimatische Situation innerhalb des Gewerbegebietes 

„Sonnenschein“ sind durch die Anpassung des Planungsrechtes an den Bestand insgesamt 

nicht zu erwarten. 
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9.6. Bodenschutz / Flächen mit Bodenbelastungen 

 

Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bau-

liche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutz-

barmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 

nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im nordwestlichen Stadt-

gebiet der Kreisstadt Steinfurt im Ortsteil Burgsteinfurt südlich der Dieselstraße und nördlich 

der Meteler Stiege. Er wird vorrangig zu gewerblichen Zwecken genutzt und ist weitestgehend 

bebaut. Da ein bestehendes Gewerbegebiet überplant wird und im Wesentlichen keine zu-

sätzlichen Baurechte geschaffen werden, wird dem Grundsatz des Bodenschutzes nicht wi-

dersprochen. 

 

Nach der Karte der schutzwürdigen Böden NRW (3. Auflage) befindet sich im Plangebiet ein 

aufgrund seiner (sehr) hohen Funktionserfüllung als Archiv der Kulturgeschichte schutzwürdi-

ger Plaggenesch. Da jedoch der Boden im Geltungsbereich durch die vorhandene Bebauung 

größtenteils versiegelt und anthropogen überprägt ist, sind die schutzwürdigen Eigenschaften 

des Bodens stark eingeschränkt. Damit ist das Maß der Schutzwürdigkeit als sehr reduziert zu 

betrachten. Ebenso bestehen für den Planbereich seit 1998 durch den Ursprungsplan Bau-

rechte, die mit dieser Änderung nicht grundsätzlich verändert werden. Im Rahmen des Bebau-

ungsplanes bleibt die Grundflächenzahl ebenso unverändert, sodass durch die Bauleitplanung 

keine erheblichen Beeinträchtigungen erkennbar und gesonderte Ausgleichsmaßnahmen 

nicht erforderlich sind. 

 

Das „Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten / Verzeichnis über schädliche Bo-

denveränderungen und Verdachtsflächen“ des Umweltamtes des Kreises Steinfurt enthält für 

den Planbereich keine Darstellungen. Ein Altlastenverdacht besteht für das Plangebiet somit 

nicht und konnte seinerzeit zur Aufstellung des Ursprungsplans auch nicht festgestellt werden. 

 

9.7. Denkmalschutz 

 

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Bau- und Bodendenkmäler 

bekannt. Auch in der unmittelbaren näheren Umgebung sind Bau- und Bodendenkmäler nicht 

vorhanden. Somit ist eine Beeinträchtigung von Baudenkmälern, auch in Bezug auf Blickbe-

ziehungen und Fernwirkungen, nicht zu erkennen. Belange des Denkmalschutzes werden 

nicht negativ berührt. 

 

Bei Erdarbeiten können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, 

Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Beschaffenheit) 

und paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien (versteinerte Überreste von 

Pflanzen und Tieren) aus der Oberkreide (Santonium) entdeckt werden. Die Entdeckung von 

Bodendenkmälern ist der Kreisstadt Steinfurt und dem LWL-Archäologie für Westfalen, Müns-

ter unverzüglich anzuzeigen (§§ 16 u. 17 DSchG NRW). 
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Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 

Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde,        

Referat Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. 

 

Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen 

Grundstücks zu gestatten, um gegebenenfalls archäologische und/oder paläontologische Un-

tersuchungen durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen 

sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten. 

 

9.8. Bodenordnung 

 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen zur hoheitlichen Umgestaltung von Grund und Bo-

den und deren Eigentums- und Besitzverhältnisse im Sinne der §§ 45 ff. BauGB sind nicht 

erforderlich. 

 

9.9. Kampfmittel 

 

Ein Kampfmittelvorkommen ist nicht bekannt, aber auch nicht vollkommen auszuschließen. 

Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte daher mit der gebotenen 

Vorsicht erfolgen. Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzu-

stellen und die allgemeine Ordnungsbehörde der Kreisstadt Steinfurt sowie der staatliche 

Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD WL) zu verständigen. 
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10. Verfahren 
 

Die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 53b „nördlich Meteler Stiege – öst-

licher Teil“ wird im Regelverfahren gemäß § 2 (1) BauGB mit zweistufiger Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 und 4 BauGB durchgeführt. Gemäß § 2 (4) BauGB wird für 

die Belange des Umweltschutzes ein Umweltbericht erstellt. Der Umweltbericht bildet gemäß 

§ 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. 

 

Verfahrensschritt Datum 

Änderungsbeschluss gem. § 1 (8) BauGB 31.08.2023 

Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB  

Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB  

Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB  

Bekanntmachung und Rechtskraft gem. § 10 (3) BauGB  

 

 

Aufgestellt: 

 

Steinfurt, 17.10.2023 

Az.: FD61 / 61-26-09 / BF53b02Ae / Ep 

 

Kreisstadt Steinfurt 

Die Bürgermeisterin 

Im Auftrag 

 

gez. Benedikt Epping 

Fachdienst Stadtplanung und Bauordnung 

 

 

Anhang: 

Abstandsliste 2007 – Anlage 1 zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 vom 06.06.2007: Abstände zwischen 

Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und 

sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass) 

 

 

Anlagen: 

- Lage im Stadtgebiet 

- Umweltbericht zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 53b „nördlich Meteler Stiege – 

östlicher Teil“, Münster, 16.10.2023, 

erstellt durch aru arbeitsgruppe raum & umwelt 

- Artenschutzvorprüfung zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 53b „nördlich Meteler 

Stiege – östlicher Teil“, Münster, 16.10.2023, 

erstellt durch aru arbeitsgruppe raum & umwelt 

- Schalltechnisches Prognose-Gutachten, Ibbenbüren, 12.10.2023, 

erstellt durch Dipl.-Ing. Erwin Kötter 
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